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1656 September A

NOTIZEN1 [VOM ZUGER STADT- UND AMTSRAT BEAT II . ZURLAUBEN2 ÜBER
DEN TAUSCH DER GÜTER DES KLOSTERS FRAUENTHAL IN BEND-
LIKON UND RÜSCHLIKON MIT DENJENIGEN VON HANS KASPAR
THEOBALD IN WETTINGEN, DEM DORTIGEN FRAUENTHALER-
ODER WETTINGERHOF]

"Beträffendt den Jnhalt H. P . [ Gerhard ] Bürgissers [ Grosskellner der

Abtei Wettingen ] schrybens 3 , gibt H Teobaldt andtwort wye Vol-

get [ : ]
Verschinen Früeling [ 1656 ] , als er mit dem Gotshuss Wettingen zu tu-
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sehen Vorhabens war , syen Jren Vier Schätzer uffen augenschyn gewäsen

undt habendt allein Huss und Baumbgarten , Matt Landt und Räben in die

schazung begriffen , umb 3100 R, und die Acher Jn die 58 Jucharten gä-

gen den Boden Zins glych ufigelten lassen . Jren entscheid aber erst Jm

Gottshuss von sich geben , wyl er nun gemirkht , dass es Jme zu schaden

und dem Gottshuss zum Vortheil gemeint war hat er gägen denen güetern

zuo Tallwyl nit mehr tuschen wellen . Obwolen die Vier obgemelte Schä-

zer anzeigt , sye Jnen andütet worden , sy sollendt nur wolfeyl schezen,

hingägen werde man die anderen zuo Tallwyl desto ringer schezen . Wel¬

ches aber auch nit beschächen . Darumb er lieber syn Hooff behalten
wellen.

Was anlanget dass die güeter Jn abgang kommen , hat zwahr verndrigen

Jahrs [ 1655 ] der Lächenman nit woll gehuset , aber der augenschyn werde

bezügen , wye er die güeter zuogerüstet , dass Jr Gn. von Wettingen [Abt

Bernhard Keller ] zu verkhauffen oder vertuschen nit bewilligen wellen,

hat disen Verstandt , dass umb das Schenis [ =Schänis ] Lächen 4 Niemandt
5

Kein Jntrag thun würdt , desglychen umb das Huser Lächen , wye Jn byli-

gendem Cantzly [ der Abtei Wettingen ] verzeichnus begriffen ist , und

umb des Gottshuss güeter hat doch Herr Prälat Jme Teobaldt selbs sel¬

bige Jn 2 theil zuo verkhauffen bewilliget.
Beträffendt die Tragery und Reversbrieff so wirdt demselbigen nachge-

schaffet undt gefragt werden , wye das Gottshuss Muri disfahls [ von den

Schirmortenl ] gehalten worden.

Den Hooff will er ledig machen , undt zuo Versicherung dass die 1900 R

Hauptgüeter sollendt richtig gemacht , welle er ein Verschribung von

sich geben , dass die güeter Jm Zürichpieth darumb sollendt Hafft undt

Pfandt syn : desglychen umb die Zallungen , so er über disen tusch ver¬

spricht .
Jtem solle er bis Martini [ =11 . November ] den Hooff undt güeter ver-

ners in ehren halten , misten , graben undt Zünen lassen was undt wye es
Vonnöten.

Notanda . H. Teobaldt solle ein Ordenliche Specificierte Verzeichnus

der güeter us der Cantzly Wettingen , sambt der daruff stehenden be-

schwerden undt bodenzins dem Gotshuss einhendigen . Den Tuschbrieff zuo

Zürich Jn Bergament uffrichten lassen . Den costen soll er Jn Cantzly
zuo Zürich abrichten " .

1 ) 8 . auch AH 97/40
2 ) Zurlauben handelte dabei als Vertreter der Stadt Zug , die Ihrerseits

Kastvogt von Frauenthal war , s . etwa AH 84/78.
3 ) S . AH 66/150
4) Damit ist der Besitz des Stiftes Schänis in Wettingen gemeint , s.

Brüschweiler/WettIngen 249 - 250 sowie AH 71/73.
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5 ) Der sogenannte Frauenthaler - oder Wettingerhof , der seit 1652 im Besitze
von Hans Kaspar Theobald war , und 1656 an das Kloster Frauenthal über¬
ging , hiess zuvor Huserhof , s . ebenda 228 und 245ff.

AH 97 , 114 - 114a
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